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(2) Futtermittel, die zur Verfütterung an Singvögel 
und Zierfische, Tiere in zoologischen Gärten und Ver
suchstiere in wissenschaftlichen Instituten vorgesehen 
sind, unterliegen nicht der Anmeldepflicht gemäß 
Abs. 1.

(3) Die Anmeldung muß enthalten:

a) den Namen des Herstellers,

b) die Bezeichnung, unter der das angemeldete Fut
termittel in den Verkehr gebracht werden soll,

c) den Gehalt an wertbestimmenden Bestandteilen,

d) die Art der Herstellung,

e) die gesetzlich zulässigen Abgabepreise des Futter
mittels (Erzeuger- bzw. Industrieabgabepreis, 
Großhandelsabgabepreis und Endverbraucher
preis) oder der vom Betrieb zu beantragende 
Preis, falls ein gesetzlich zulässiger Preis noch 
nicht vorliegt.

(4) Bei Mischfuttermitteln und Futtermischungen 
sind darüber hinaus anzugeben:

a) die Gemengeteüe,

b) das Mischungsverhältnis der Gemengeteile in 
Prozenten.

(5) Der Anmeldung ist ein Attest mit einer Gesamt
analyse der für den Anmelder gemäß § 9 der Futter
mittelverordnung zuständigen Institute in Urschrift bei
zufügen. Die Untersuchung des Futtermittels hat sich 
auf die Identität, Reinheit und Eignung zur Verfütte- 
cung zu erstrecken. Die Kosten für die Untersuchung 
des Futtermittels trägt der Anmelder des Futtermittels.

(6) Soweit importierte Futtermittel nicht der weite
ren Be- und Verarbeitung zugeführt werden, hat der 
Empfänger die Anmeldung vorzunehmen, der erst
malig das Futtermittel vom Importeur erhält und die
ses zum Zwecke des Endverbrauches in den Verkehr 
bringt.

(7) Über die erfolgte Registrierung bzw. Ablehnung 
eines Antrages oder über die Löschung einer Eintra
gung in das Futtermittelregister ist dem Anmelder ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen.

§ 3
Zu §§ 6 und 8 der Verordnung:

(1) Für Futtermittel, die in den Verkehr gebracht 
werden, gelten die vom Ministerium für Landwirtschaft, 
Erfassung und Forstwirtschaft festgelegten Begriffs
bestimmungen und Mindestanforderungen sowie Merk
male für die Kennzeichnung.*

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine An
wendung auf Mischfuttermittel, Futtermischungen und 
Futterzusätze mit Sonderwirkung, die zur Verfütte
rung an Sing- und Ziervögel, Zierfische, Tiere in zoo
logischen Gärten und Versuchstiere in wissenschaft
lichen Instituten vorgesehen sind.

(3) Vorgesehene Änderungen der Zusammensetzung 
der Mischfuttermittel, Futterzusätze mit Sonderwirkung 
und Mineralstoffmischungen sind, wenn sie nicht den 
vom Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und

• Die Begriffsbestimmungen und Mindestanforderungen so
wie Merkmale für die Kennzeichnung werden als Sonder
druck Nr. 5/1962 der „Verfügungen und Mitteilungen des Mi
nisteriums für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft“ 
veröffentlicht.

Forstwirtschaft herausgegebenen Normen entsprechen, 
beim Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft anzumelden und von diesem zu bestä
tigen.

(4) Mischfuttermittel, Futtermischungen und organi
sche oder anorganische Futterzusätze mit Sonderwir
kung dürfen nur von Betrieben hergestellt werden, die 
den folgenden Anforderungen genügen:

a) die Betriebe haben zu gewährleisten, daß die Fut
termittelherstellung unter der Anleitung und Kon
trolle einer auf dem Gebiet der Futtermittelkunde 
und Fütterungslehre sowie der Misdifuttertechnik 
erfahrenen Fachkraft erfolgt;

b) für die Produktion bzw. Lagerung von Mischfut
termitteln müssen geeignete Herstellungs- und 
Lagerräume sowie geeignete Maschinen zum Rei
nigen, Zerkleinern, Dosieren, homogenen Mischen 
und Abfüllen der Mischfuttermittel, Futter
mischungen und Futterzusätze mit Sonderwirkung 
vorhanden sein.

(5) In Betrieben, die den Anforderungen gemäß Abs. 4 
nicht genügen, dürfen keine Mischfuttermittel her
gestellt werden. Die Bezirkswirtschaftsräte haben in 
Zusammenarbeit mit den mit der amtlichen Futtermit
telkontrolle beauftragten Instituten die Kontrolle hier
über auszuüben.

§ 4
Zu § 8 Abs. 4 der Verordnung:

(1) Als verdorben gelten Futtermittel, deren Futter- 
wert so wesentlich beeinträchtigt ist, daß sie zweck
entsprechend nicht verfüttert werden können.

(2) Gesundheitsschädlich sind Futtermittel, wenn ihr 
Verzehr nach sachgemäßer Verfütterung die Gesund
heit der Tiere schädigen kann.

(3) Das Verzeichnis der Futtermittel und Produkte, 
aus denen keine Futtermittel hergestellt oder die nicht 
als Futtermittel in den Verkehr gebracht werden dür
fen, und seine Ergänzungen veröffentlicht das Mini
sterium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirt
schaft in den „Verfügungen und Mitteilungen“ des 
Ministeriums.**

§ 5
Zu § 9 der Verordnung:

(1) Die mit der amtlichen Futtermittelkontrolle be
auftragten Institüte führen Kontrollen der industriell 
hergestellten Futtermittel durch. Die Untersuchungen 
erstrecken sich:

a) bei Mischfuttermitteln und Einzelfuttermitteln auf 
Frischezustand, Schädlingsbefall und auf den Ge
halt an Nährstoffen einschließlich Wirkstoffen 
wie Antibiotica und Vitamine;

b) bei Mineralstoffmischungen auf Mahlfeinheit, Ho
mogenität und . Gehalt an wertbestimmenden Be
standteilen sowie auf die Einhaltung der Vor
schriften über den Höchstgehalt an fremden Be
standteilen; soweit organische Bestandteile ent
halten sind, werden die Untersuchungen wie unter 
Buchst, а durchgeführt;

** Die Veröffentlichung erfolgt lm Sonderdrude Nr. 5/1962 
der „Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft“.


